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Wann werden 
„Umpol therapien“ 
endlich verboten?

H
omosexualität ist keine  
Krankheit. Und kann deswegen 
auch nicht „geheilt“ werden.  

Da sind sich die Bundesregierung und 
die Weltgesundheitsorganisation einig. 
Seit 1990 ist Homosexualität aus dem 
Diagnosekatalog gestrichen. Trotzdem 
gibt es noch immer Vereine in Deutsch-
land, die Pseudotherapien anbieten, 
um Menschen von ihrer Homosexuali-
tät zu „heilen“. Allgemeinmediziner  
aus strenggläubigen christlichen Kreisen 
wollen homosexuelle Menschen umpo-
len – von schwul zu hetero. Das ist 
nicht nur absurd, sondern auch gefähr-
lich. Depressionen, Isolationen und  
erhöhte Suizidalität lassen sich bei den 
„Patienten“ feststellen. 

Die Grünen haben Anfang des Monats 
eine Anfrage bezüglich der sogenann-
ten Konversionstherapien an die Bun-
desregierung gestellt. Sie fragen nach 
einem Verbot der Pseudotherapien für 
Minderjährige. Zudem möchten sie  
wissen, ob der Regierung Informationen 
vorliegen, ob bestimmte Diagnosen 
missbraucht werden, um diese Thera-
pien von der gesetzlichen Kranken-
versicherung abzurechnen. Dass Kran-
kenkassen teilweise für diese wider-
legten Therapien bezahlen, hat eine 
zweiteilige Reportage des NDR vor  
vier Jahren gezeigt.

Schon damals hatten die Grünen eine 
Anfrage gestellt und einen Gesetzes-
entwurf eingebracht, der jedoch von der 
schwarz-gelben Regierung abgelehnt 
wurde. Sie sahen keine Notwendigkeit, 
gegen die vermeintlichen Umpolungs-
therapien vorzugehen. Die Behandlun-
gen reichen von Dämonenaustreibun-
gen über homöopathische Medikamente 
bis hin zu Psychotherapie und finden 
meist im Verborgenen statt. Gerade des
wegen soll mit der Anfrage das Thema 
in die Öffentlichkeit gebracht werden. 
In einem ersten Schritt sollte geprüft 
werden, in welchem Ausmaß solche The
rapien in Deutschland angeboten  
werden. Im zweiten Schritt sollten sie 
verboten werden und strafrechtliche 
Folgen aufweisen. 

Woanders ist man da schon weiter: 
Malta hat als erstes europäisches Land 
Konversionstherapien komplett ver
boten. Im RainbowRanking, das jährlich 
alle europäischen Länder auf ihre 
LGBTIQFreundlichkeit hin untersucht, 
liegt Malta deshalb auch auf dem ers
ten Platz. Solange in Deutschland derar
tige Therapien noch straffrei angebo
ten werden, ist die Vorstellung von 
Homo sexualität als Krankheit weiter am 
Leben. Vorurteile werden aufrechter
halten und sexuelle Minderheiten dis
kriminiert. Damit hat Deutschland 
auch seinen Platz 16 im RainbowRan
king verdient. Carolina Schwarz
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N
achts plagen Yasin Albträu
me. Er träumt, nach Tunesien 
abgeschoben und von seiner 
Familie verfolgt zu werden. 
Wenn er aufwacht, ist er ver

wirrt und fühlt sich verloren. „Bin ich in 
Tunesien oder Deutschland?“, fragt er sich 
dann und läuft zum Fenster, um sich zu 
vergewissern. Erst wenn er merkt, dass er 
noch in Deutschland ist, beruhigt er sich.

Yasin trägt eine große Last, er fühlt sich 
für die Situation verantwortlich. Seine se
xuelle Orientierung zwang ihn, seine Frau 
und die gemeinsamen Kinder zur Flucht. 
Als sein Bruder erfuhr, dass er außerhalb 
der Ehe Beziehungen zu Männern unter
hielt, versuchte er ihn umzubringen. Yasin 
konnte entkommen und tauchte unter, 
doch sein Bruder suchte ihn. Mit zwei 
Freunden ging er zu Yasin nach Hause, traf 
dort aber nur dessen Ehefrau an. Als sie 
sich weigerte, Auskunft über Yasins Aufent
haltsort zu erteilen, prügelte er sie bis an 
den Rand der Bewusstlosigkeit. Mit der Un
terstützung einer Familienangehörigen 
gelang der ganzen Familie schließlich die 
Flucht nach Europa.

Heute sitzt Yasin im Wohnzimmer einer 
Zweizimmerwohnung. Er ist Anfang drei
ßig, hat weiche Gesichtszüge und einen 
kleinen Bauch. Auf dem Stuhl neben ihm 
sitzt seine kaum jüngere Frau Amira. Sie 
trägt eine Mütze, obwohl der Raum eigent
lich warm ist. Yasin und Amira heißen ei
gentlich anders, doch aus Angst vor Yasins 
Familie wollen sie ihre echten Namen nicht 
veröffentlicht wissen.

Der Ablehnungsbescheid

Auf dem Couchtisch im Wohnzimmer ste
hen Teller mit Pistazien, Erdnüssen und 
scharf gewürzten Cashews. Dazu gibt es Fer
tigkuchen und InstantKaffee. Beide Söhne 
rennen herum, während die vor wenigen 
Monaten geborene Tochter im Kinderwa
gen schläft. Der Fernseher läuft stumm im 
Hintergrund. Auf dem Tisch liegt ein Brief. 
Anfang Januar erreichte die Familie der Ab
lehnungsbescheid vom Bundesamt für Mi
gration und Flüchtlinge (BAMF). 

Im Falle einer Abschiebung drohe den 
Antragstellern keine Gefahr für Leib und 
Leben, heißt es in dem Bescheid. Im siche
ren Drittstaat Schweden sei ihr Antrag auf 
internationalen Schutz zuvor bereits ab
gelehnt worden. Ein weiteres Asylverfah

ren müsse deshalb nicht mehr durchge
führt werden.

Yasin und Amiras Wirklichkeit ist eine 
andere. 2015 flohen sie mit ihren zwei Söh
nen aus Tunesien. Sie hatten Glück, denn 
die lebensgefährliche Fahrt übers Mittel
meer blieb ihnen erspart. Erfolgreich bean
tragten sie bei der italienischen Botschaft 
ein Touristenvisum und reisten auf lega
lem Wege nach Europa. Mit dem Flieger in 
Italien gelandet, fuhren sie auf dem Land
weg zu ihrem Wunschziel Schweden weiter. 
Dort angekommen, meldeten sie sich bei 
der Polizei, um Asyl zu beantragen.

Die Anhörung in Schweden fand jedoch 
nie statt. Schweden wandte das DublinVer
fahren an und schickte die tunesische Fa
milie zurück nach Italien – in das Land, 
über das sie den SchengenRaum betreten 
hatten. Auch dort wandten sie sich umge
hend an die Polizei, doch diese gab ihnen 
keine Chance, einen Asylantrag zu stellen. 
„Von euch haben wir schon genug“, sagten 
die italienischen Polizisten und setzten die 
vierköpfige Familie auf die Straße. Nachts 
suchten Yasin und Amira mit ihren Kin
dern am Bahnhof von Bologna Zuflucht. 
Kein sicherer Ort, erzählt Amira. Unheimli
che Gestalten und Diebe hätten sich dort 
rumgetrieben. Sie seien bedroht und bei
nahe ausgeraubt worden. Noch in dersel
ben Nacht buchten sie den Zug nach 
Deutschland.

„Wir hatten in Tunesien ein glückliches 
Leben“, sagt Amira immer wieder. Sie und 
ihr Mann hatten ein Auto und ein Haus, be
trieben ein Restaurant, das gut lief. Ihre 
Ehe war harmonisch. Auch als Yasin seiner 
Frau eines Tages gestand, sich zu Männern 
hingezogen zu fühlen, änderte sich daran 
nichts. Amira war einverstanden, die Ehe 
zu öffnen. Das ging mit klaren Regeln ein
her. Die erste Bedingung lautete: absolute 
Geheimhaltung vor den Kindern. Die zwei
te: kein ungeschützter Geschlechtsverkehr. 
Yasin hielt sich daran, und ihre geheime 
Übereinkunft ging einige Jahre gut – bis Ya
sins Bruder eines Tages mithörte, wie er 
mit einem Liebhaber über Sex sprach.

„Er wird nicht ruhen, bis er mich findet“, 
sagt Yasin. Sein Bruder sei altmodisch, wol
le ihn umbringen, um die Familienehre 
wiederherzustellen. Früher waren die bei
den gemeinsam im ganzen Land unter

wegs, im Außendienst einer tunesischen 
Firma. Die Leute kannten sie im Doppel
pack. Deswegen wäre es Yasin langfristig 
unmöglich gewesen, sich in Tunesien zu 
verstecken, meint er. Früher oder später 
hätte sein Bruder ihn aufgespürt.

Nun befindet sich Yasin seit einem Drei
vierteljahr in psychologischer Behandlung. 
Er klagt über Depressionen, fühlt sich 
müde und gereizt, hat Kopfschmerzen und 
kann nicht schlafen. Vor einigen Monaten 
entwickelte er dazu noch eine Herzrhyth
musstörung. Auch Amira geht es nicht gut. 
Sie sagt, sie könnte Tag und Nacht weinen, 
aber einer von ihnen müsse eben immer 
stark sein. Für die Kinder.

Nicht vor den Kindern!

Unangekündigt verlässt Yasin den Raum. 
Wenn sie von diesen Dingen reden und die 
Kinder da sind, geht er zum Weinen ins 
Nachbarzimmer, sagt Amira. Dem Ge
spräch können die Kinder nicht folgen, weil 
sie kein Französisch sprechen. Doch Yasins 
Tränen hätten ihn verraten. Die Kinder sol
len seine Unsicherheit nicht spüren.

Amira serviert Schwarztee mit Pinienker
nen, eine tunesische Spezialität. „Ich bin da
von ausgegangen, dass wir erst mal einen 
Ablehnungsbescheid bekommen würden 
und dann in Berufung gehen müssten“, sagt 
sie. Das war ihre Erwartung, nachdem sie 
beobachtet hatte, wie das Asylverfahren von 
anderen Geflüchteten aus Tunesien verlief.

Aufmerksam hat Amira die politischen 
Geschehnisse in den Nachrichten verfolgt: 
die Debatte über sichere Herkunftsländer, 
der migrationspolitische Rechtsruck und 
dann der Anschlag in Berlin. Letzterer be
schäftigt die Familie sehr. Manchmal schä
men sie sich, aus dem Haus zu gehen, weil 
die Menschen aus der Nachbarschaft wis
sen, wo sie herkommen. Amira sagt: „Natür
lich sind wir nicht gleich mitverantwortlich, 
nur, weil wir aus dem gleichen Land kom
men wie der Attentäter von Berlin. Aber so 
reflektiert sind ja nicht alle Menschen.“ 

Nach Tunesien zurückzugehen, ist für 
die Familie keine Option. Nachdem Yasins 
Bruder von der Bisexualität erfuhr, hat er 
seine Entdeckung unter Familienangehöri
gen, Freunden und der Nachbarschaft ver
breitet. Yasins sexuelle Orientierung ist 
nun kein Geheimnis mehr. In Tunesien ste
hen Homo und Bisexualität unter Strafe, 
sagt Yasin. Nach einer Abschiebung müss
ten sie beide ins Gefängnis: er, weil er bise
xuell ist – Amira, weil sie davon wusste.

„Die anderen Häftlinge würden schlim
me Dinge mit uns machen“, sagt Yasin. „Da 
sitzen Kriminelle, auch radikale Islamisten. 
Sie würden uns foltern, vielleicht mit Mes
serschnitten.“ Und schließlich, fürchtet 
Yasin, werde sein Bruder kommen und ihn 
umbringen. Dass er dann selbst ins Gefäng
nis müsste, wäre ihm egal.

Amira greift zur Papiertuchrolle auf dem 
Tisch, wendet ein Blatt zwischen ihren Fin
gern. „Mein einziges Ziel ist es, in Frieden 
und Glück mit meiner Familie zusammen
zuleben“, sagt sie. „Deswegen sind wir 
hier.“ Und wenn das verwehrt wird? Wenn 
sie wirklich abgeschoben werden sollten? 
Amira spricht betont ruhig: „Wenn wir 
wirklich nach Tunesien zurückmüssen, 
dann bringen wir uns vorher um. Wir sind 
unsere Optionen durchgegangen und ha
ben uns so entschieden.“ Für Yasin und sie 
wäre eine Abschiebung ohnehin ein Todes
urteil, sagt sie. Die Kinder müssten in Tu
nesien ihr Leben lang das Stigma ihres bi
sexuellen Vaters tragen. In Deutschland 
würde sich wenigstens der Staat um sie 
kümmern, hier hätten wenigstens die Kin
der eine Zukunft.

So weit muss es nicht kommen. Gegen die 
Entscheidung des Bundesamts für Migrati
on und Flüchtlinge haben sie umgehend 
Klage eingereicht. Fürs Erste erfolgreich, wie 
sie einige Tage nach dem Gespräch am 
Couchtisch erfahren. Ihr DublinBescheid 
aus Schweden bewies eindeutig, dass dort 
keine Auseinandersetzung mit ihren Asyl
gründen stattgefunden hat. Jetzt muss das 
BAMF ihr Asylgesuch erneut prüfen. „Das 
stimmt uns wieder etwas zuversichtlicher“, 
sagt Amira am Telefon.

Ein Ende der Ungewissheit bedeutet das 
aber noch nicht. Wieder können die beiden 
nur warten und hoffen. Und Yasins Alb
träume werden ihn weiter verfolgen.

Wieder nur hoffen
Asyl Bisexuell zu sein, ist  
in Tunesien lebensgefährlich. 
Yasin und seiner Familie 
droht nun die Abschiebung 
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Kampf um ein Grundrecht
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«Die Freiheit, Meinungen, Informationen und 

Ideen über jedwedes Medium zu verbreiten, 

ist unverletzlich», heißt es in Artikel 7 der 

mexikanischen Verfassung. Was in Mexiko 

ein Grundrecht darstellt, wird für Journa-

lis t_innen zu einem Kampf um Informations-

freiheit, gegen Zensur und in vielen Fällen 

um das eigene Leben.
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A N Z E I G E

Als der Bruder 
herausfindet, 
dass Yasin mit 
Männern 
schläft, will er 
ihn töten
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Zurück nach Nordafrika ist für die Geflüchteten keine Option
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